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Hinweise 

Erstattung von Angelerlaubnissen für Küstengewässer M-V  
wegen Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus 

Aufgrund der Maßnahmen wie u.a. Einschränkungen des Tourismus können auch 
das Angeln und die Nutzung erworbener Angelerlaubnisse betroffen sein. 
Zur Erstattung von bereits erworbenen Angelerlaubnissen beachten Sie bitte die 
nachfolgenden Hinweise. 
 
Tages-Angelerlaubnis 

 Eine Erstattung erfolgt nicht, es besteht jedoch die Möglichkeit zur einmaligen 
Verschiebung des Gültigkeitsdatums. 

 Diese Option gilt im Regelfall nur für Tagesangelerlaubnisse, die bis 
einschließlich 16.03.2020 für Angeltage während der Corona-
Einschränkungen erworben wurden. 

 Bitte senden Sie das Original der Angelerlaubnis bis spätestens 30.06.2020 
unter Mitteilung des gewünschten neuen Datums und Ihrer Postanschrift an 
die oben genannte Adresse. 

 Bitte wählen Sie das neue Datum so, dass keine Einschränkungen mehr durch 
das Corona-Krisenmanagement zu erwarten sind. 

 Die geänderte Angelerlaubnis erhalten Sie per Post. 

 

Wochen- Angelerlaubnis  

 Eine Verschiebung des Gültigkeitsdatums ist wie bei Tageskarten möglich. 
Ebenso ist eine Erstattung möglich. Diese Option gilt im Regelfall für 
Wochenangelerlaubnisse, wenn diese bis einschließlich 16.03.2020 für 
Angeltage während der Corona-Einschränkungen erworben wurden. 

 Kauf bei einer Ausgabestelle oder über Fiskado: Bitte stellen Sie Ihren Antrag 
bei der Ausgabestelle, bei der Sie die Angelerlaubnis erworben haben. Da 
viele Angelserviceläden wegen der SARS-CoV-2-Bekämpfungsverordnung 
schließen müssen, sollte der Erstattungsantrag telefonisch mit dem Betreiber 
der Ausgabestelle abgesprochen und zeitnah (bis spätestens 30.06.2020) 
durchgeführt werden.   

 Kauf über LALLF oder im Online-System M-V: Bitte senden Sie das Original 
der Angelerlaubnis bzw. den Ausdruck zusammen mit dem ausgefüllten 
Antragsformular bis spätestens 30.06.2020 an die oben genannte Adresse. 

 

Jahres- Angelerlaubnis 2020 

 Aufgrund der Gültigkeit bis 31.12.2020 und der daher noch bestehenden 
Angelmöglichkeiten erfolgt keine Erstattung. 


